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B. BEKANNTMACHUNGEN DER STÄDTE, GEMEINDEN UND SAMTGEMEINDEN 
 
5. Satzung zur Änderung der Friedhofssatzung der Stadt Gifhorn für die Friedhöfe in 
den Ortschaften Kästorf, Neubokel und Wilsche vom 18. November 1975 
(Friedhofssatzung) 
 
Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) in der zur Zeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Gifhorn in seiner Sitzung 
am 10.12.2012 folgende Satzung beschlossen: 
 
Artikel I 
 
Änderungen der Friedhofssatzung 
 
§10 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
(2) Die Grabstätten werden eingeteilt in 
 
a) Wahlgrabstätten 
b) Rasenwahlgrabstätten 
c) Urnenwahlgrabstätten 
d) Reihengrabstätten 
e) Rasenreihengrabstätten 
f) Urnenreihengrabstätten 
g) Anonyme Urnengrabstätten  
 
§ 12 Abs. 1 bis 4 erhalten folgende Fassung: 
 
§ 12 
 
Wahlgrabstätten, Rasenwahlgrabstätten, Urnenwahlgrabstätten 
 
(1) Wahlgrabstätten, Rasenwahlgrabstätten und Urnenwahlgrabstätten sind Grabstätten für 
Bestattungen, an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht für die Dauer von 25 Jahren verliehen 
wird. Nutzungsrechte an Wahlgrabstätten werden nur anlässlich eines Todesfalles verliehen.  
 
(2) Das Nutzungsrecht entsteht mit der Entrichtung der nach der Friedhofsgebührensatzung 
festgesetzten Gebühr. Es kann in der Regel mit Ausnahme der Fälle des § 3 Abs. 2 für die 
gesamte Wahlgrabstätte für einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren verlängert werden. 
 
(3) Wahlgrabstätten werden als zwei- bis höchstens vierstellige, Rasenwahlgrabstätten als 
ein- bis vierstellige und Urnenwahlgrabstätten als zweistellige Grabstätten vergeben. In den 
Wahlgrabstätten ist zusätzlich zu der bestatteten Leiche die Beisetzung einer Urne möglich. 
Nach Ablauf der Ruhezeit einer Leiche oder Asche kann eine weitere Bestattung erfolgen, 
wenn die Ruhezeit die Nutzungszeit nicht überschreitet oder ein Nutzungsrecht für die 
gesamte Wahlgrabstätte mindestens bis zum Ablauf der Ruhezeit wiedererworben wird. 
   
(4) Die oder der Nutzungsberechtigte ist zur Anlage und Pflege der Grabstätte verpflichtet. 
Bei den Rasenwahlgräbern steht hierfür vor dem Grabstein ein Beet von ca. 50 cm Tiefe zur 
Verfügung. Die Rasenfläche wird von der Stadt angelegt und gepflegt. 
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Artikel II 
 
Schlussvorschrift 
 
Diese Satzung tritt mit dem Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt für den Landkreis 
Gifhorn in Kraft. 
 
Gifhorn, 10.12.2012 
 
Matthias Nerlich 
Bürgermeister 
 
 
4. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Gifhorn für 
die Friedhöfe in den Ortschaften Kästorf, Neubokel und Wilsche vom 15. 12. 1997 
(Friedhofsgebührensatzung) 
 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) in Verbindung mit den §§ 2 und 5 des Niedersächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) sowie des § 20 der Friedhofssatzung der Stadt 
Gifhorn, alle in der zur Zeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Gifhorn in seiner 
Sitzung am 10.12.2012 folgende Satzung beschlossen: 
 
Artikel I 
 
Änderungen der Friedhofsgebührensatzung 
 
§ 5 – Gebührentarif - erhält folgende  Fassung: 
 
1. Gebühren für das Nutzungsrecht an Grabstätten 
    
1.1.1. Reihengrabstätte    280,00 € 
1.1.2. Urnenreihengrab    210,00 € 
 
1.2. Wahlgrabstätten       
1.2.1. Doppelgräber                    1.050,00 € 
1.2.2. jede weitere Grabstelle    525,00 € 
1.2.3. Verlängerung des Nutzungsrechts je Grabstelle und Jahr   21,00 € 
1.2.4. Rasenwahlgräber je Grabstelle                   1.375,00 € 
1.2.5. Verlängerung des Nutzungsrechts  je Grabstelle und Jahr   55,00 € 
1.2.6. Doppelgräber für Urnenbestattungen   750,00 € 
1.2.7. Verlängerung des Nutzungsrechts  je Grabstelle und Jahr   15,00 € 
 
1.3. Anonymengrabstätten     
1.3.1. Anonymengrabstätte für Urnenbestattung  550,00 € 
1.3.2. Anonymengrabstätte für Erdbestattung                  1.375,00 € 
 
2. Gebühren anlässlich der Beisetzung     
2.1. Benutzung der Friedhofskapelle anlässlich der Trauerfeier   90,00 € 
2.2. Heizungspauschale (bei Bedarf)     50,00 € 
2.3. Benutzung der Leichenhalle     50,00 € 
2.4. Ausheben und Schließen des Grabes  
2.4.1. Erdbestattung  305,00 € 
2.4.2. Urnenbestattung  155,00 € 
2.5. Entsorgung von Grabschmuck (ohne Abräumen vom Grab)   30,00 € 
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3. Gebühren für die Errichtung von Grabmalen und deren Standsicherheitsüberprüfung 
3.1. Stehende Grabmale  
 (einschl. halbjährl. Überprüfung der Standsicherheit) 132,50 € 
3.2. Überprüfung der Standsicherheit bei Verlängerung des  
 Nutzungsrechts je Verlängerungsjahr      3,50 € 
3.3. Liegende Grabmale    45,00 € 
 
4. Sonstige Gebühren 
4.1. Läuten zum Begräbnis in ortsüblicher Form    35,00 € 
4.2. Verwaltungsgebühren je Bestattungsfall    50,00 € 
4.3. Für nicht im Gebührentarif aufgeführte Leistungen  

wird eine Gebühr nach dem tatsächlich entstandenen 
 Aufwand festgesetzt.  

 
 
Artikel II 
 
Schlussvorschrift 
 
Diese Satzung tritt mit dem Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt für den Landkreis 
Gifhorn in Kraft. 
 
Gifhorn, 10.12.2012 
 
Matthias Nerlich 
Bürgermeister 
 
 

Aufwandsentschädigungssatzung 
der Gemeinde Bokensdorf 

 
über die Aufwands-, Verdienstausfall- und Auslagenentschädigung für 

Ratsmitglieder und ehrenamtlich tätige Personen in der  
 

Gemeinde Bokensdorf 
 
Aufgrund der §§ 10, 44, 54, 55 und 138 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 
576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.12.12 (Nds. GVBl. S. 589) hat der Rat der 
Gemeinde Bokensdorf am 13.12.2012 folgende Satzung beschlossen: 
 

I. 
 
Die Satzung über Aufwands-, Verdienstausfall- und Auslagenentschädigung für 
Ratsmitglieder und ehrenamtlich tätige Personen der Gemeinde Bokensdorf wird wie folgt 
neu gefasst: 
 

 
§1 

Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder 
 

1.  Der/Die Ratsvorsitzende erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung von 70,-- € als 
Ratsmitglied. 

 
2.  Alle übrigen Ratsmitglieder erhalten eine Aufwandsentschädigung von monatlich 30,-- €. 
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3.  Darüber hinaus erhalten Ratsmitglieder für Sitzungen des Rates, des 
Verwaltungsausschusses oder der Ratsausschüsse ein Sitzungsgeld von 15,-- € pro 
Sitzung; der oder die Vorsitzende, der oder die den Vorsitz tatsächlich führt, 20,-- € pro 
Sitzung. 

 
4.  Dauert eine Sitzung länger als 4 Stunden, so erhöht sich das Sitzungsgeld um 5,-- €. 
 

§2 
Zusätzliche Aufwandsentschädigung 

 
1. Neben den Beträgen aus § 1 dieser Satzung werden monatlich folgende zusätzliche 

Aufwandsentschädigungen gezahlt: 
 

a) Bürgermeister/in      490,00 € 
b) Allgemeine/r Verwaltungsvertreter/in     80,00 € 
c) stellv. Bürgermeister/in       80,00 € 
 
d) Protokollführer/in je Protokoll      20,00€ 

 
 
2.  Vereinigt ein Ratsmitglied mehrere der vorstehend aufgeführten Funktionen auf sich, so 

sind die Aufwandsentschädigungen nach Absatz 1 aufeinander anzurechnen. 
 

§3 
Fahrkosten 

 
Für Fahrkosten innerhalb der Gemeinde werden bei Benutzung eines privateigenen 
Kraftfahrzeuges folgende Pauschalsätze im Monat gezahlt: 
 
a) Bürgermeister/in,        80,00€ 
b) stellv. Bürgermeister/in,       30,00€ 
c).Allg. Verwaltungsvertreter/in      30,00€  
d.) an die übrigen Ratsmitglieder      5,00€  
 

§ 4 
Verdienstausfall 

 
1.  Anspruch auf Entschädigung für Verdienstausfall haben, 

a) ehrenamtlich tätige Personen, sofern sie keine Aufwandsentschädigung erhalten 
b) Ratsfrauen/Ratsherren neben ihrer Aufwandsentschädigung 

 
2.  Als notwendig nachgewiesener Verdienstausfall wird die Zeit von frühestens 1 Stunde vor 

Beginn und spätestens 1 Stunde nach Beendigung des Anlasses anerkannt. 
 
3.  Die Entschädigung für Verdienstausfall nach den folgenden Absätzen 4 und 5 wird auf 

höchsten 15 € je Stunde begrenzt. Der Ersatz des Verdienstausfalles wird für jede 
angefangene Stunde der regelmäßigen Arbeitszeit anerkannt. 

 
4.  Unselbständig Tätigen wird der entstandene und nachgewiesene Verdienstausfall ersetzt. 

Der Ersatz des Verdienstausfalls wird für die versäumte Zeit in der regelmäßigen 
Arbeitszeit berechnet, sofern eine Freistellung von der Arbeit unter Fortzahlung ihrer 
Bezüge nicht zusteht. 

 
5.  Selbständig Tätigen kann eine Verdienstausfallentschädigung je Stunde gewährt werden, 

die im Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft gemachten Einkommens festgesetzt 
wird. Für Selbständige werden jedoch höchstens 8 Arbeitsstunden täglich erstattet. Über 
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den Zeitpunkt von 18.00 Uhr hinaus wird für Selbständige kein Verdienstausfall mehr 
gezahlt. 

 
6.  Anspruchsberechtigte, die keine Ersatzansprüche nach Absatz 4 und 5 geltend machen 

können, denen aber im beruflichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur 
durch das Nachholen versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft 
ausgeglichen werden kann, kann einen Pauschalsatz in Höhe von 7,50 € je Stunde 
erhalten. 

 
7.  Ratsfrauen und Ratsherren, Ehrenbeamte und ehrenamtlich tätige Personen, die 

hauptberuflich ausschließlich einen Haushalt führen (Hausfrau oder Hausmann) und 
keinen Verdienstausfall geltend machen, haben Anspruch auf Zahlung eines 
Pauschalstundensatzes an Werktagen für höchstens 8 Arbeitsstunden täglich. Über den 
Zeitraum von 18:00 Uhr hinaus wird kein Verdienstausfall mehr gezahlt. Der 
Pauschalstundensatz wird auf 7,50 € je Stunde festgesetzt. 

 
§ 5 

Kinderbetreuungskosten 
 

1. Aufwendungen für Kinderbetreuung liegen vor, wenn für die Gemeinde ehrenamtlich tätige 
Personen, Ehrenbeamte sowie Ratsfrauen und Ratsherren in Folge ihrer Tätigkeit 
Vorkehrungen für die Betreuung von Kindern bis zur Vollendung des 10. Lebensjahres 
treffen müssen. Die Notwendigkeit besonderer Vorkehrungen wird angenommen, wenn 
der Wohngemeinschaft des in Satz 1 genannten Personenkreises keine weiteren 
Personen angehören, die zur Betreuung der Kinder in der Lage sind und die Kinder nicht 
anderweitig, z.B. in einer Kindertagesstätte, betreut werden. 

 
2. Anspruchsberechtigte erhalten auf Antrag die nachgewiesenen Aufwendungen für eine 

Kinderbetreuung bis zu einem Höchstbetrag von 5,- € je Stunde. Der Höchstbetrag je Tag 
wird auf 15,- € festgesetzt. 

 
§ 6 

Reisekosten 
 
Für von der Gemeinde genehmigten Dienstreisen außerhalb des Gemeindegebietes erhalten 
ehrenamtlich tätige Personen Reisekostenvergütung nach den Bestimmungen des 
Bundesreisekostenrechts entsprechend der Regelungen, die für Beamte auf Lebenszeit der 
Besoldungsgruppe A 9 gelten. 
 

II 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt rückwirkend mit dem 01.01.2012 in Kraft. Die 
Aufwandentschädigungssatzung vom 10.03.1994, zuletzt geändert durch Satzung vom 
21.12.2006, tritt zum gleichen Zeitpunkt außer Kraft. 
 
Bokensdorf, den 13.12.2012 
 
Anja Meier 
Die Bürgermeisterin 
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Satzung 
 

über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für 
 straßenbauliche Maßnahmen 

der Gemeinde Bokensdorf 
 

(Straßenausbaubeitragssatzung) 
 

Aufgrund der §§  10, 58 und 111 Abs. 5 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.12.12 (Nds. GVBl. S. 589) und des § 6 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 23. Januar 
2007 (Nds. GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.12 (Nds. GVBl. S. 279) 
hat der Rat der Gemeinde Bokensdorf  in seiner Sitzung am 13.12.2012 folgende Satzung 
beschlossen: 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Die Gemeinde  erhebt – sofern Erschließungsbeiträge nach den §§ 127 ff. BauGB nicht 
erhoben werden können – zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung, 
Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung (Ausbau) ihrer öffentlichen Straßen, Wege und 
Plätze (öffentliche Einrichtungen) – insgesamt, in Abschnitten oder Teilen – nach Maßgabe 
dieser Satzung Beiträge von den Grundstückseigentümern, denen die Möglichkeit der 
Inanspruchnahme dieser öffentlichen Einrichtungen besondere wirtschaftliche Vorteile bietet 
(Anlieger).  
 

§ 2 
Umfang des beitragsfähigen Aufwandes 

 
(1) Zum beitragsfähigen Aufwand gehören die Kosten für 
 

1. den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten und Erwerbsnebenkosten) 
der für die Herstellung, Erweiterung und Verbesserung der öffentlichen 
Einrichtung benötigten Grundflächen; dazu gehört auch der Wert der von der 
Gemeinde hierfür aus ihrem Vermögen bereitgestellten Flächen im Zeitpunkt 
der Bereitstellung; 

 
2. die Anschaffung der öffentlichen Einrichtung; 

 
3. die Freilegung der Fläche; 

 
4. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der Fahrbahn mit 

Unterbau und Decke sowie für notwendige Erhöhungen und Vertiefungen 
einschließlich der Anschlüsse an andere Straßen sowie Aufwendungen und 
Ersatzleistungen wegen Veränderung des Straßenniveaus; 

 
5. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung von Wegen, 

Plätzen und Fußgängerzonen in entsprechender Anwendung von Ziffer 4; 
 

6. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung von 
 

a) Randsteinen und Schrammborden, 
b) Rad- und Gehwegen auch in kombinierter Form, 
c) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen 
d) Beleuchtungseinrichtungen, 
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e) Rinnen und andere Einrichtungen für die Oberflächenentwässerung 
der öffentlichen Einrichtung, 

f) Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 
g) Parkflächen (auch Standspuren, Busbuchten und Bushaltestellen) 

sowie Grünanlagen, soweit sie Bestandteil der öffentlichen Einrichtung 
sind, 

h) niveaugleiche Mischflächen; 
 

7. die Ausstattung von Fußgängerzonen; 
 
8. die Beauftragung Dritter  mit der Planung und Bauleitung sowie 

Verwaltungskosten, die ausschließlich der Maßnahme zuzurechnen sind; 
 

9. die Fremdfinanzierung des beitragsfähigen Aufwandes; 
 

10. die vom Personal der Gemeinde zu erbringenden Werk- und Dienstleistungen 
für Ausbaumaßnahmen; 

 
11. die Durchführung von naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen. 

 
(2)  Die Gemeinde  kann  im Einzelfall durch ergänzende Satzung bestimmen,  dass über 

die genannten Kosten hinaus weitere genau bezeichnete Kosten zum beitragsfähigen 
Aufwand gehören. 

  
 

§ 3 
Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes 

 
(1)  Die Gemeinde  ermittelt den beitragsfähigen Aufwand jeweils für die einzelne 

öffentliche Einrichtung. Er kann den Aufwand hiervon abweichend auch für bestimmte 
Teile einer öffentlichen Einrichtung (Aufwandsspaltung) oder für selbständig nutzbare 
Abschnitte einer öffentlichen Einrichtung (Abschnittsbildung) ermitteln. 

 
(2) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Kosten ermittelt. 
 
 

§ 4 
Vorteilsbemessung 

 
(1)  Der Anteil der Anlieger am Aufwand beträgt:  
 

1. bei öffentlichen Einrichtungen, die überwiegend dem 
Anliegerverkehr dienen,  75 %  
 

2. bei öffentlichen Einrichtungen mit starkem innerörtlichen 
Verkehr   

 
a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und 

Sicherheitsstreifen, Böschungen, Schutz- und 
Stützmauern, Busbuchten und Bushaltestellen auch 
innerhalb Parkstreifen und Radwege sowie 
Ersatzleistungen wegen Veränderungen des 
Straßenniveaus  40 %  

 
b) für Randsteine und Schrammborde, Gehwege sowie 

Grünanlagen als Bestandteil der öffentlichen 
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Einrichtung  60 %  
 

c) für Beleuchtungseinrichtungen, für Rinnen und andere 
Einrichtungen der Oberflächenentwässerung sowie für 
Rad- und Gehwege in kombinierter Form 50 %  

 
d) für Parkflächen (auch Standspuren) mit Ausnahme der  

Busbuchten und Bushaltestellen  70 %  
 

e) für niveaugleiche Mischflächen  50 %  
 
 

3. bei öffentlichen Einrichtungen, die überwiegend dem 
Durchgangsverkehr dienen,  

 
a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und 

Sicherheitsstreifen, Böschungen, Schutz- und 
Stützmauern, Busbuchten und Bushaltestellen auch 
innerhalb Parkstreifen und Radwege sowie 
Ersatzleistungen wegen Veränderung des 
Straßenniveaus  30 %  
 

b) für Randsteine und Schrammborde, Gehwege sowie 
Grünanlagen als Bestandteil der öffentlichen 
Einrichtung  50 %  

 
c) für Beleuchtungseinrichtungen, für Rinnen und andere 

Einrichtungen der Oberflächenentwässerung sowie für 
Rad- und Gehwege in kombinierter Form 40 % 

 
d) für Parkflächen (auch Standspuren) mit Ausnahme der  

Busbuchten und Bushaltestellen  60 %  
 

4.  bei Gemeindestraßen im Sinne von § 47 Nr. 2 NStrG 30 % 
 

5. bei Gemeindestraße im Sinne von § 47 Nr. 3 NStrG 75 % 
 

6. bei Fußgängerzonen  70 %  
 

(2) Den übrigen Anteil am Aufwand trägt die Gemeinde. 
 
(3)  Zuschüsse Dritter sind, soweit der Zuschussgeber nichts anderes bestimmt hat, 

zunächst zur Deckung der Anteile der Gemeinde  zu verwenden.  
 
(4)  Die Gemeinde  kann im Einzelfall durch ergänzende Satzung von den Anteilen nach 

Absatz 1 abweichen, wenn wichtige Gründe für eine andere Vorteilsbemessung 
sprechen. 

 
 

§ 5 
Abrechnungsgebiet 

 
Die Grundstücke, deren Eigentümern durch die Inanspruchnahmemöglichkeit der 
ausgebauten öffentlichen Einrichtung oder Abschnitten davon besondere wirtschaftliche 
Vorteile geboten werden, bilden das Abrechnungsgebiet. 
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§ 6 
Verteilungsregelung 

 
I. 

Allgemeines 
 

Der umlagefähige Ausbauaufwand wird im Verhältnis der mit Nutzungsfaktoren gemäß III 
und IV zu multiplizierenden Grundstücksflächen gemäß II auf das Abrechnungsgebiet (§ 5) 
verteilt. 
 

II. 
Grundstücksfläche 

 
(1) Als Grundstücksfläche gilt bei Grundstücken mit baulicher oder gewerblicher 

Nutzung, 
 

1. die insgesamt im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes, einer Satzung 
nach § 34 Abs. 4 BauGB, innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 
Ortsteiles (§ 34 BauGB)  oder teilweise im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplanes und teilweise innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 
Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, 

 
2. die teilweise im Bereich eines Bebauungsplanes oder einer Satzung nach § 

34 Abs. 4 BauGB und im Übrigen im Außenbereich liegen, die Teilfläche im 
Bereich des Bebauungsplanes oder der Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB, 

 
3. für die weder ein Bebauungsplan noch eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB 

besteht und die teilweise innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 
Ortsteiles (§ 34 BauGB) und im Übrigen im Außenbereich liegen, die 
Gesamtfläche des Grundstücks, höchstens jedoch die Fläche 

 
a) wenn das Grundstück an die öffentliche Einrichtung angrenzt, 

zwischen der öffentlichen Einrichtung und einer Linie, die in einem 
gleichmäßigen Abstand von 50 m dazu verläuft, 

 
b) wenn das Grundstück nicht an die öffentliche Einrichtung angrenzt 

oder lediglich durch einen zum Grundstück gehörenden Weg mit ihr 
verbunden ist, die Fläche zwischen der öffentlichen Einrichtung 
zugewandten Grundstücksseite und einer Linie,  die in einem 
gleichmäßigen Abstand von 50 m dazu verläuft, 

 
c) wenn das Grundstück über die sich nach Nr. 3a und b ergebenden 

Grenzen hinaus bebaut oder gewerblich genutzt ist, die Fläche 
zwischen der öffentlichen Einrichtung oder der der öffentlichen 
Einrichtung zugewandten Seite und einer Linie, die im gleichmäßigen 
Abstand verläuft, der der übergreifenden Bebauung oder gewerblichen 
Nutzung entspricht. 

 
(2) Als Grundstücksfläche gilt bei Grundstücken mit sonstiger Nutzung, 
 

1. die nur in der baulichen oder gewerblichen Nutzung vergleichbaren Weise 
nutzbar sind (z.B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, 
Dauerkleingärten) oder innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils 
so genutzt werden oder  
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2. ganz oder teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen 
entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise 
(z.B. landwirtschaftlich) nutzbar sind, 

 
die Gesamtfläche des Grundstücks oder die Teilfläche des Grundstücks, die von Abs. 
1 Nrn. 2 und 3 nicht erfasst wird. 
 
 

III. 
Nutzungsfaktoren für Baulandgrundstücke 

 
 

(1) Die Nutzungsfaktoren betragen 
 
 1. bei Bebaubarkeit mit einem Vollgeschoss, gewerblich  

nutzbaren Grundstücken auf denen keine Bebauung 
zulässig ist oder Grundstücken, auf denen nur Garagen  
oder Stellplätze erreicht werden dürfen                                   1,0000 

2. bei Bebaubarkeit mit zwei Vollgeschossen             1,2500 
3. bei Bebaubarkeit mit drei Vollgeschossen             1,5000 
4. bei Bebaubarkeit mit vier Vollgeschossen             1,7500 
5. bei Bebaubarkeit mit fünf Vollgeschossen             2,0000 
6. bei Bebaubarkeit mit sechs Vollgeschossen             2,2500 
7. bei Bebaubarkeit mit sieben Vollgeschossen            2,5000 
 
 

(2) Als Vollgeschoss gelten alle Geschosse, die über mindestens der Hälfte ihrer 
Grundfläche eine lichte Höhe von 2 m oder mehr haben und deren Unterdeckenseite 
im Mittel mindestens 1,40 m über der Geländeoberfläche liegt. Ein oberstes 
Geschoss ist nur dann ein Vollgeschoss, wenn es die in Satz 1 genannte lichte Höhe 
über mehr als 2/3 der Grundfläche des darunter liegenden Geschosses hat. Gibt es 
in einem Gebäude wegen der Besonderheiten des Bauwerkes kein Vollgeschoss, 
werden bei gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken je vollendete 3,50 m 
und bei allen in anderer Weise baulich genutzten Grundstücken je vollendete 2,20 m 
Höhe des Bauwerkes (Traufhöhe) als ein Vollgeschoss gerechnet. 

 
(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige 

Zahl der Vollgeschosse. Setzt der Bebauungsplan an Stelle einer Vollgeschosszahl 
eine Baumassenzahl oder nur die Höhe der baulichen Anlage fest, gilt als 
Vollgeschosszahl die Baumassenzahl bzw. die höchste Gebäudehöhe geteilt durch 
3,5, wobei Bruchzahlen auf die nächstfolgende volle Zahl abgerundet werden. Ist im 
Einzelfall eine größere Geschosszahl zugelassen oder vorhanden und geduldet, ist 
diese zugrunde zu legen. 

 
(4) In unbeplanten Gebieten oder Gebieten, für die ein Bebauungsplan weder eine 

Geschosszahl, noch eine Baumassenzahl oder die Gebäudehöhe festsetzt, ist 
 
 a) bei bebauten Grundstücken die Höchstzahl der tatsächlich vorhandenen 
 

b) bei unbebauten aber bebaubaren Grundstücken die Höchstzahl der auf den 
Grundstücken in der näheren Umgebung (§ 34 BauGB) überwiegend 
vorhandenen Vollgeschosse maßgebend. 

 
(5) Sind in einem Abrechnungsgebiet (§ 5) außer gewerblich genutzten Grundstücken 

oder Grundstücken, die in einem durch Bebauungsplan festgesetzten oder nach § 34 
BauGB zu beurteilenden Kern-, Gewerbe-, Industrie- oder Sondergebiet im Sinne von 
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§ 11 Abs. 3 BauNVO liegen, auch andere beitragspflichtige Grundstücke vorhanden, 
erhöhen sich die in Abs. 1 genannten Nutzungsfaktoren für die in Kern-, Gewerbe-, 
Industrie- und Sondergebieten liegenden Grundstücke sowie die Grundstücke, die 
überwiegend gewerblich genutzt werden, um 0,5. Ob ein Grundstück überwiegend 
gewerblich genutzt wird, bestimmt sich nach dem Verhältnis, in dem die Nutzungen 
der tatsächlichen Geschossflächen zueinander stehen. Hat die gewerbliche Nutzung 
des Gebäudes nur untergeordnete Bedeutung und bezieht sie sich überwiegend auf 
die Grundstücksfläche (z.B. Fuhrunternehmen, Betriebe mit großen Lagerflächen 
u.a.), ist anstelle der Geschossflächen von den Grundstücksflächen auszugehen. 

 
 Gewerblich genutzten Grundstücken stehen Grundstücke gleich, die in ähnlicher 

Weise genutzt werden (z.B. Verwaltungs-, Gerichts-, Schul-, Post- und 
Bahnhofsgebäude sowie Praxen für freie Berufe, Krankenhäuser, Altenpflegeheime, 
Leichenhallen, nicht aber Altenwohnheime, Kirchen, landwirtschaftliche Gebäude). 

 
 

IV. 
Nutzungsfaktoren für Grundstücke mit sonstiger Nutzung 

 
(1) Die Nutzungsfaktoren betragen bei Grundstücken, die 
 
 1. wegen entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan 
  nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise 
  nutzbar sind (z.B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, 
  Dauerkleingärten) oder innerhalb eines im Zusammenhang 
  bebauten Ortsteils (§ 34 BauGB) so genutzt werden                      0,5000 
 
 2. im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender 
  Festsetzung in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise 
  nutzbar sind (z.B. landwirtschaftliche Nutzung),  wenn 
 
  a) sie unbebaut sind, bei 
   aa) Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren 
    Wasserflächen              0,0167 
 
   bb) Nutzung als Grünland, Ackerland oder Gartenland          0,0333 
 
   cc) gewerblicher Nutzung (z.B. Bodenabbau oder 
    ähnlichem)               1,0000  
 
  b) sie in einer baulichen oder gewerblichen Nutzung  
   vergleichbaren Weise genutzt werden (z.B. Friedhöfe, 
   Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten, 
   Campingplätze ohne Bebauung)             0,5000 
 
  c) auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hofstellen, 
   landwirtschaftliche Nebengebäude oder sonstige 
   landwirtschaftliche bauliche Anlagen vorhanden sind, für 
   eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grundfläche 
   der Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 
   von 0,2 ergibt                1,0000 
 
   mit Zuschlägen von je 0,2500 für jedes weitere über dem 
   ersten Vollgeschoss liegende Vollgeschoss, für die 
   Restfläche gilt a), 
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  d) sie als Campingplatz genutzt werden und eine Bebauung 
   besteht, für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der 
   Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächen- 
   Zahl von 0,2 ergibt,                          1,0000 
 
   mit Zuschlägen von 0,2500 für jedes weitere über dem  
   ersten Vollgeschoss tatsächlich vorhandenen Vollgeschoss, 
   für die Restfläche gilt b), 
 
  e) sie gewerblich genutzt und bebaut sind, für eine Teilfläche, 
   die sich rechnerisch aus der Grundflächenzahl der 
   Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl von 
   0,2 ergibt                1,5000 
 
   mit Zuschlägen von je 0,3750 für jedes weitere über dem 
   ersten Vollgeschoss tatsächlich vorhandenen Vollgeschoss, 
   für die Restfläche gilt a), 
 
  f) sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich einer Satzung nach 
   § 35 Abs. 6 BauGB liegen, für die von der Satzung erfassten 
   Teilflächen 
 
   aa) mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks- oder 
    Gewerbebetrieben dienen,             1,5000 
 
    mit Zuschlägen von je 0,3750 für jedes über dem 
    ersten Vollgeschoss tatsächlich vorhandene  
    weiterem Vollgeschoss 
 
   bb) mit sonstigen Baulichkeiten oder ohne Bebauung          1,0000 
 
    mit Zuschlägen von je 0,2500 für jedes über dem 
    ersten Vollgeschoss tatsächlich vorhandene weitere 
    Vollgeschoss,  
 

für die Restfläche gilt a). 
 

(2) Was als Vollgeschoss gilt, ergibt sich aus III. Abs. 2. 
 

 
 

V. 
Mehrfach bevorteilte Grundstücke 

 
Werden Grundstücke durch mehrere öffentliche Einrichtungen bevorteilt, ist die für die 
Berechnung  des Beitrages  zugrunde zu legende Grundstücksfläche (§ 6 li) durch die 
Anzahl der das Grundstück bevorteilten Straßen zu teilen. Den Beitragsausfall trägt die 
Gemeinde. 
 
 

§ 7 
Aufwandsspaltung 

 
Der Beitrag kann ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge selbständig erhoben werden 
für 
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 1. den Grunderwerb der öffentlichen Einrichtung, 
 
 2. die Freilegung der öffentlichen Einrichtung, 
 

3. den Ausbau der Fahrbahnen mit oder ohne Randsteinen oder 
Schrammborden, 

 
4. den Ausbau der Radwege oder eines von mehreren mit oder ohne 

Randsteinen oder Schrammborden, 
 
5. den Ausbau der Gehwege oder eines von mehreren, mit oder ohne 

Randsteinen oder Schrammborden, 
 
6. den Ausbau kombinierter Rad- und Gehwege oder eines von mehreren mit 

oder ohne Randsteinen oder Schrammborden, 
 
7. den Ausbau von niveaugleichen Mischflächen, 
 
8. den Ausbau der Oberflächenentwässerung der öffentlichen Einrichtung, 
 
9. den Ausbau der Beleuchtung oder öffentlichen Einrichtung, 
 
10. den Ausbau der Parkflächen oder einer von mehreren, 
 
12. den Ausbau der Grünflächen oder einer von mehreren. 
 
 

§ 8 
Entstehung der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der beitragsfähigen Maßnahme. 
 
(2) In den Fällen  der Aufwandsspaltung entsteht die Beitragspflicht mit der Beendigung 

der Teilmaßnahme und dem Ausspruch der Aufwandsspaltung. 
 
(3) Bei der Abrechnung selbständig nutzbarerer Abschnitte entsteht die Beitragspflicht 

mit der Beendigung der Abschnittsmaßnahme und dem Abschnittsbildungsbeschluss. 
 
(4) Die beitragsfähigen Maßnahmen sind erst beendet, wenn die technischen Arbeiten 

entsprechend dem von der Gemeinde aufgestellten Bauprogramm fertig gestellt sind, 
der Aufwand berechenbar ist und in den Fällen der Absätze 1 und 3 die erforderlichen 
Grundflächen im Eigentum der Gemeinde  stehen. 

 
 

§ 9 
Vorausleistungen 

 
Sobald mit der Durchführung der Bauarbeiten begonnen worden ist, kann die Gemeinde 
angemessene Vorausleistungen bis zur Höhe des voraussichtlichen Beitrages erheben. Die 
Vorausleistung ist mit dem endgültigen Beitrag zu verrechnen, auch wenn der 
Vorausleistende nicht beitragspflichtig ist. 
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§ 10 
Beitragspflichtige 

 
(1) Beitragspflicht ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 

Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, 
ist an Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Mehrere 
Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind 
die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 

 
(2) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück und im Fall des Abs. 1 Satz 

2 auf dem Erbbaurecht. 
 
 

§ 11 
Beitragsbescheid 

 
Die nach dieser Satzung zu erhebenden Beiträge und Vorausleistungen werden durch 
schriftlichen Bescheid festgesetzt. 
 
 

§ 12 
Fälligkeit 

 
Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge und Vorausleistungen werden einen Monat 
nach Bekanntgabe dieses Bescheides fällig. 
 
 

§ 13 
Ablösung 

 
(1) Solange die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann ihre Ablösung durch 

Vertrag vereinbart werden. Der Ablösungsbetrag bestimmt sich nach der Höhe des 
voraussichtlich entstehenden Beitrages. Dabei ist der für die Ausbaumaßnahme 
entstehende Ausbauaufwand  anhand von Kostenvoranschlägen oder, falls solche 
noch nicht vorliegen, anhand der Kosten vergleichbarer Ausbaumaßnahmen zu 
ermitteln und nach den Vorschriften dieser Satzung auf die vorteilhabenden 
Grundstücke zu verteilen. 

 
(2) Mit der Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht für die betreffende 

Ausbaumaßnahme endgültig abgegolten. 
 
 

§ 14 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung 
vom 22. April 1983 außer Kraft. 
 
Gemeinde Bokensdorf, den 13.12.2012 
 
Anja Meier 
Bürgermeisterin 
__________________________________________________________________________ 
 


